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*HQHKPLJXQJ�GHU�1LHGHUVFKULIW�
Die Niederschrift der vergangenen öffentlichen Grundstücks- und Bauausschusssitzung vom 
08.12.2014 wird genehmigt. 
*HQHKPLJXQJVIUHLVWHOOXQJ�
Das Bauvorhaben „Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Cordula-Beck-Str. 1, Fl.Nr. 
3205/1, Gemarkung Arnstein“ liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Sichersdorfer Berg“, Bauabschnitt 1 mit Erweiterung BA 1, 1. Änderung und Erweiterung 
sowie Neufassung in Arnstein. Die Festsetzungen werden eingehalten. Die Erschließung ist 
gesichert. Auf die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens wird verzichtet. Vorbehalten 
bleibt die Erhebung von Anschlussgebühren und Beiträgen aller Art. 
%DXDQWUlJH�
�

�1XW]XQJVlQGHUXQJ�� 8PEDX� HLQHU� ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ� /DJHUKDOOH� LQ� HLQH�
�%DXVFKORVVHUHL�XQG�HLQHU�JHZHUEOLFKHQ�/DJHUKDOOH��(UVWHOOHQ�HLQHV�$QEDXV�PLW�:&�XQG�
�$XIHQWKDOWVUDXP��$XIVWRFNXQJ�GHV�Q|UGOLFKHQ�7HLOV�GHU�/DJHUKDOOH��7DOZHJ��)O�1U�������
�*HPDUNXQJ�+DOVKHLP�
 Für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens müssen noch  
 Abstimmungsgespräche mit dem Landratsamt Main-Spessart geführt werden. Der Bauantrag 
 wird insoweit zurück gestellt. 
 

-(UULFKWXQJ� HLQHV� (LQIDPLOLHQZRKQKDXVHV� PLW� 'RSSHOJDUDJH�� 6FKORVVEHUJULQJ� ����
�)O�1U����������*HPDUNXQJ�*lQKHLP�
 Erinnerungen gegen die beabsichtigte Bauführung werden nicht erhoben. Das Vorhaben 
 entspricht nicht den Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplanes „Am Schlossberg“.  
 Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird für folgende Änderung 
 zugestimmt: 

- Dachneigung Hauptgebäude und Garage mit 22 °, anstatt festgesetzten 28 ° - 30 ° 
- Garage ebenfalls mit Walmdach – entsprechend dem Hauptgebäude -, anstatt dem 

festgesetzten Flach- oder Satteldach 
 Die Erschließung ist gesichert. Das nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderliche 
 Einvernehmen zur Erteilung der Baugenehmigung wird erteilt. Vorbehalten bleiben die 
 Erhebung von Anschlussgebühren und Beiträgen aller Art. 
 

,VROLHUWH�%HIUHLXQJ�
Zur Errichtung eines Carports aus Holz mit durchsichtiger Seitenverkleidung im oberen 
Bereich an der Westseite, Brandenburgstr. 11, Fl.Nr. 934/17, Gemarkung Arnstein wird dem 
Antragssteller eine Befreiung von den Festsetzungen „Baugrenze“ und „Traufhöhe“ des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Neuberg III, 2. Änderung“, nach den vorgelegten 
Unterlagen gewährt. 



Das Carport kann wie beantragt auf der Fl.Nr. 934/17, Gemarkung Arnstein errichtet werden. 
An der Westseite darf eine Seitenverkleidung von oben bis zum unteren Ende der Bürge (ca. 
70 cm) aus Plexiglas, jedoch nur bis zum vordersten Pfosten, angebracht werden. 
$Q]HLJH�HLQHU�%HVHLWLJXQJ�
Die Stadt Arnstein beabsichtigt den Abriss der oberen Lagerhalle auf dem ehemaligen Preh 
Gelände, Schweinfurter Straße 25, Fl.Nr. 3549, Gemarkung Arnstein. Dieser Abriss ist als 
verfahrensfreies Vorhaben lediglich anzeigepflichtig (Art. 57 Abs. 5 BayBO). Die Damen und 
Herren des Ausschusses nahmen die Anzeige zur Kenntnis. 
 


